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Merkblatt

Hinweise zum Schutz von Versorgungsanlagen der Wasserwirtschaft
bei Bau- und Schachtarbeiten

Sehr geehrter Bauherr,

der Zweckverband Wasserversorgung,,Meißner Hochland" betreibt im Bereich Ihres Vorhabens im Auftrag der Kommune
tiffentliche Wasserversorgungsanlagen. Wir binen Sie, bei der Bauausfilhrung folgende Sicherheitsbestimmungen zu berück-
sichtigen:

o Die Schachtarbeiten müssen nach den anerkannten Regeln der Technik erfolgen. In unmittelbarer Nähe der Ver-
sorgungsleitungen, insbesondere im Umfeld von Trinkwasseranschlüssen, kann eine sorgsame Handschachtung
erforderlich sein.

Für die Vollständigkeit übergebener Bestandspläne übernimmt der Zweckverband Wasserversorgung,,Meißner Hoch-
land" keine Gewähr. Dies gilt insbesondere für Trinkwasserhausanschlttsse. Daher muß bei Schachtarbeiten stets damit
gerechnet werden, daß in den Plänen verzeichnete Leitungen den tatsächlichen Lcitungsbestand unvollständig wieder-
gebcn oder ihre tatsächliche Lagc von der dargestellten abweicht. In diesen Fällen kann eine Vor-Ort-Einweizung
durch einen Mitarbeiter des Zweckvcöandes Wasserversorgung,,trtleißner Hochland" erfolgen.

Versorgungsleitungen sowie sonstigc öffentliche Einrichtungen der Wasserversorgung mllssen auch während der
Bauarbeiten stets zugänglich sein. Nichwermeidbare Behinderungen sind mit dem Zwcckverband Wasserversorgung
,,Meißner Hochland" vor Bcginn der Arbciten abzustimmen.

Freigelegte Versorgungslcitungcn mtlssen gegen Beschädigungcn und schädigende Einwirkungen (z B. Frost)
geschützt werden. Dies gilt vor allem ftlr Freilegungen mit einer Länge über einem Meter, um ein Knicken oder
Ausscheren der Leitungen zu verhindern.

Der Bauherr haftet in votlem Umfang ftir die Unversehrtheit der durch die Bauarbeiten freigelegten Versorgungsleitun-
gen und der sonstigen öffentlichen Anlagen, die sich in der Rechtsträgerschaft des Zweckverbandes Wasserversorgung
,,Meißner Hochland" befinden. Er haftet ebenso ftlr die Unversehrthcit der in den Bestandspl?inen nicht oder anders dar-
gestellten Versorgungsleitungen im Bereich seines Bauvorhabens.

Schädigungen der öffentlichen Versorgungsanlagen milssen dem Zweckverband Wasserversorgung,,Meißner Hoch-
land" sofort angezeigt werden. Die Kosten frir die Reparatur einer fatrrlässig oder vorsätzlich beschädigten öffentlichen
Leitung oder Einrichtung trägt der Bauhen. Ebenso angezniglwerden nrilssen festgestellte Schädigungen, die nicht im
ursächlichen Zusammenhang mit den Bauarbeiten stehen und die daher der Bauherr nicht zu verantworten hat. Eine ei-
genmächtige Reparatur beschädigter öffentlicher Anlagen ist in keincm Falle zulässig.

Bei Erdarbeiten fiir die Verlegung von Kabeln oder Rohrleitungen, aber auch bei Fundamentarbeiten, ist ein Mindestab-
stand zu den Versorgungsleitungen der Wasserwirtschaft erforderlich. Dieser Mindestabstand bbträgt

- horizöntal 0,4 m
- vertikal 0,2 m
- in der Nähe von Armaturen und Schächten 0.5 m
- bei Bohrungen seit l ich > 1,0 m

Die genannten Mindestabständc und Fordcrungen getten ebenso für Baustellensicherungs-, Verbau- und Aussteifungs-
maßnahmen.

Wenn während der Bauarbeiten Straßenkappen ftlr Armaturen und Abstcllgcstängc cntfernt werden müssen, sind diese
vor Abschluß der Bauarbeiten dem neuen Geländeniveau anzupassen.

Einc direkte Überbauung dcr Versorgungsleitungen der Wasserwirtschaft ist nicht anlässig. Kosten, die dadurch entste-
hcn, daß überbaute Versorgungslcitungcn der Wasserwirtschaft nicht ublicherweise, sondern nur unter Mehraufwand
zugänglich sind, gchen zu l.asten des Rechtsträgcrs der cntsprcchcnden Anlagen und Einrichtungen. Für Schadigungen
in diescm Fall übcrnimmt der Rechtsträgcr dcr Versorgungsleitungen der Wasserwirtschaft keine Haftung..


